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Winterdienst auf der Fußgänger-/Radfahrer-Rampe Rodenkirchener Brücke (linksrheinisch) 
hier: Anfrage (AN/0229/2012) aus der Sitzung der Bezirksvertretung Rodenkirchen vom 
05.03.2012, TOP 7.2.6 

"In den letzten Wochen, vor allem in den Eiszeiten erreichten uns viele Bürger-Zuschriften, die sich 
über mangelnden Winterdienst auf der linksrheinischen Rampe der Rodenkirchener Brücke beklag-
ten. Vor allem in der Kurve der Rampe stürzten etliche Fahrradfahrer aufgrund von Glatteis. Das 
Thema ist nicht neu und scheint auch schon letztes Jahr an die Verwaltung herangetragen worden zu 
sein." 
 
Fragen: 
 
Wie gedenkt die Verwaltung den Winterdienst vor allem in den frühen Morgen- und späten Abend-
stunden und den Wochenenden dort dauerhaft sicherzustellen?  
 
Es wird auch geäußert, der Belag sei im Kurvenbereich der Rampe sehr eisanfällig und zu glatt. Kann 
hier durch eine Änderung des Belags dauerhaft und kostengünstig Abhilfe geschaffen werden?  
 
Antwort der Verwaltung: 
 
Auf Ihre Frage teilt die Verwaltung mit, dass das Amt für Brücken und Stadtbahnbau die Griffigkeit der 
Rampe auf der Rodenkirchener Brücke auf seine Rauhigkeit hin überprüft. Die Oberfläche ist dem-
nach ausreichend rau. Bei der Rampe handelt es sich in einem Teilstück um eine freistehende Brü-
ckenkonstruktion. Das Amt für Straßen und Verkehrstechnik hat die Rampe zusätzlich in den Vorsor-
gestreuplan (Präventivstreuung) mit einbezogen. Grundsätzlich beginnt der Winterdienst für die aus-
führenden Kollegen um 03:30 Uhr, die Abarbeitung erfolgt nach Prioritäten, also nach Wichtigkeit der 
Straßen. Gemäß Straßenreinigungssatzung sollen die Maßnahmen gegen Schnee- und Eisglätte bis 
07:00 Uhr morgens abgeschlossen sein. 
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